
   

  

 

     
   

   

   

        

   

         
       

      
  

      
 

     
      

    
    

     
      

     

    

  

    

  

  

  

 

        
       

 

      
        

     

Deutscher Bundestag Drucksache 19/18160 

19. Wahlperiode 25.03.2020 

Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

– Drucksachen 19/18111, 19/18156 – 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

Bericht der Abgeordneten Eckhardt Rehberg, Johannes Kahrs, Peter Boehringer, 
Otto Fricke, Dr. Gesine Lötzsch und Sven-Christian Kindler 

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Bundesregierung zu der Feststellung zu 
ermächtigen, dass eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesam-
ten Bundesrepublik Deutschland vorliegt. Voraussetzung hierfür ist, dass entweder die 
Weltgesundheitsorganisation ihrerseits eine gesundheitliche Notlage von internationa-
ler Tragweite festgestellt hat und die Einschleppung bedrohlicher übertragbarer Krank-
heiten in die Bundesrepublik Deutschland droht oder dass, unabhängig von einer Fest-
stellung durch die Weltgesundheitsorganisation, eine Ausbreitung solcher Krankheiten 
über das Gebiet mehr als eines Landes hinaus droht. 

In der Folge dieser Feststellung durch die Bundesregierung wird das Bundesministe-
rium für Gesundheit ermächtigt, durch Anordnung oder Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates entsprechende Krisenreaktionsmaßnahmen zu veranlassen. 

Das Artikelgesetz beinhaltet die Änderung folgender gesetzlicher Regelungen: 

Artikel 1 Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Artikel 2 Weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

Artikel 3 Änderung des IGV-Durchführungsgesetzes 

Artikel 4 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 5 Änderung des Baugesetzbuches 

Artikel 6 Inkrafttreten 

Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf Regelungen vor, die es dem Bundesministerium 
für Gesundheit für den Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ermög-
lichen, die entsprechenden Krisenreaktionsmaßnahmen zu veranlassen. 

Für länderübergreifende Vorhaben der Versorgungs- und Gesundheitsforschung, an 
denen öffentliche und nichtöffentliche Stellen des Bundes und der Länder beteiligt 
sind, werden Regelungen vorgesehen, die eine Klarstellung der Zuständigkeiten der 
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datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden bei Vorhaben der Versorgungs- und Ge-
sundheitsforschung im Sinne eines „One-Stop-Shop“ ermöglichen, länderübergrei-
fende Versorgungs- und Gesundheitsforschung unter Wahrung des Datenschutzes be-
schleunigen und eine einheitliche Rechtsauslegung zum Wohle aller Betroffenen ge-
währleisten. 

Zudem wird die Entschädigungsregelung des § 56 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
erweitert. 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die öffentlichen Haushalte 
stellen sich wie folgt dar: 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die nachfolgenden Schätzungen erfolgen auf Grundlage des Mikrozensus 2018 des 
Statistischen Bundesamtes, der Informationen zur Erwerbstätigkeit von Paarhaushal-
ten mit Kindern und von Alleinerziehenden liefert sowie verschiedener Annahmen. 

Insgesamt werden durch die Regelung nach § 56 Absatz 1a IfSG rd. 3,9 Mio. Erwerbs-
tätige erfasst.  

Auf dieser Basis ergeben sich bei einer Erstattung von 67 Prozent des Nettoeinkom-
mens und von 80 Prozent der Sozialabgaben des Bruttolohns Haushaltsausgaben ohne 
Erfüllungsaufwand in Höhe von 3,19 Mrd. Euro bei voller Ausschöpfung der Sechs-
Wochen-Frist. 

Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die Maßnahmen, durch die im Gesetz selbst nur Befugnisgrundlagen geschaffen wer-
den, haben keine unmittelbaren Kostenfolgen. 

Soweit im Fall einer von der Bundesregierung festgestellten epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite auf seiner Basis Anordnungen ergehen oder Rechtsverordnungen 
erlassen werden, könnten für Bürgerinnen und Bürger Kosten entstehen, die lagespe-
zifisch und daher nicht allgemein bezifferbar sind. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die Maßnahmen, durch die im Gesetz selbst nur Befugnisgrundlagen geschaffen wer-
den, haben keine unmittelbaren Kostenfolgen. 

Soweit im Fall einer von der Bundesregierung festgestellten epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite auf seiner Basis Anordnungen ergehen oder Rechtsverordnungen 
erlassen werden, könnten für die Wirtschaft Kosten entstehen, die lagespezifisch und 
daher nicht allgemein bezifferbar sind. 

Zur Realisierung des Erstattungsanspruchs nach § 56 Absatz 5 Satz 2 IfSG müssen der 
Arbeitgeber und der Selbständige verschiedene Nachweise erbringen und der zustän-
digen Behörde vorlegen. Hierfür fällt Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe 
von insgesamt rund 21,75 Mio. Euro an. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Maßnahmen, durch die im Gesetz selbst nur Befugnisgrundlagen geschaffen wer-
den, haben keine unmittelbaren Kostenfolgen. 
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Soweit im Fall einer von der Bundesregierung festgestellten epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite auf seiner Basis Anordnungen ergehen oder Rechtsverordnungen 
erlassen werden, könnten für die Verwaltung Kosten entstehen, die lagespezifisch und 
daher nicht allgemein bezifferbar sind. 

Durch die Einführung der federführenden datenschutzrechtlichen Zuständigkeit bei 
der Aufsicht über länderübergreifende Vorhaben der Gesundheits- und Versorgungs-
forschung entstehen bei den zuständigen Datenschutzbehörden der Länder geringe, 
nicht quantifizierbare Einsparungen durch das Entfallen des Tätigwerdens der Daten-
schutzbehörden aller von dem Forschungsvorhaben betroffenen Länder. 

Den öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen des Bundes und der Länder entstehen 
durch die Einführung der federführenden datenschutzrechtlichen Zuständigkeit bei der 
Aufsicht über länderübergreifende Vorhaben der Gesundheits- und Versorgungsfor-
schung geringe, nicht quantifizierbare Einsparungen bei der Konzeption und Durch-
führung von Forschungsvorhaben. 

Durch die ergänzte Entschädigungsregelung in § 56 Absatz 1a IfSG entsteht der Ver-
waltung neuer Erfüllungsaufwand. So muss die zuständige Behörde die Anträge auf 
Entschädigung entgegennehmen und prüfen sowie anschließend die Auszahlung der 
Erstattung anweisen. Es wird angenommen, dass sich bei 1,36 Mio. Fällen insgesamt 
ein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung in Höhe von 42,9 Mio. Euro ergibt. 

Weitere Kosten 

Keine. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD und DIE LINKE. für mit der Haushaltslage des Bundes ver-
einbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuss für Gesundheit vorge-
legten Beschlussempfehlung. 

Berlin, den 25. März 2020 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer Eckhardt Rehberg Johannes Kahrs 

Vorsitzender und Berichterstatter Berichterstatter 
Berichterstatter 

Otto Fricke Dr. Gesine Lötzsch Sven-Christian Kindler 

Berichterstatter Berichterstatterin Berichterstatter 
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